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heraus. Sie verwies insbesondere darauf, dass im Gegensatz
zum FBI in Kontinentaleuropa die Polizei keine Dezernate für
„house stealing“ oder „mortgage fraud“ vorhalten müsse.
Ducoulombier berichtete, das Thema eines „integrated mort-
gage market“ stehe nach wie vor auf der Tagesordnung. Im
Mittelpunkt dieses integrierten Marktes habe allerdings – das
sei der Unterschied zum früheren Ansatz – der Bürger zu ste-
hen. Offen blieb, ob dieses Umdenken im Nano-Bereich
geeignet ist, das von Schwab apostrophierte „Vertrauen der
Bürger“ in die Politik wiederherzustellen. In der leider zu kurz
gekommenen abschließenden offenen Diskussion verwies

u. a. der Korrespondent der „Welt“ auf die Beibehaltung
bewährter britischer Blockadepolitik bei den Versuchen,
Hedgefonds zu regulieren.

Grundmann äußerte anschließend im persönlichen Gespräch
mit mir, die Konferenz sei ein sehr gelungener Beitrag zur
Propagierung von „Law – Made in Germany“. Ich kann mich
dem nur anschließen. Mehr noch: Es tut gut, nach Jahren der
Verzögerungsgefechte gegen Deregulierungsfanatiker das
Gesetz des Handels wieder in der Hand zu haben.

Notar Dr. Oliver Vossius, München

Internationale Konferenz im Bundes-
ministerium der Justiz

„Die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise –
Vertrauen schaffen durch Recht“

Am 10. und 11.3.2010 fand im Bundesministerium der Justiz
eine Fachkonferenz statt zum Thema „Die internationale
Finanz- und Wirtschaftskrise – Vertrauen schaffen durch
Recht“. Die Konferenz analysierte die Bedeutung des Rechts
für den Finanzmarkt, thematisierte wirtschaftsrechtliche
Schwerpunkte der Krisenbewältigung und beleuchtete die
Bedeutung von Institutionen der Rechtspflege. Die Konferenz
wurde veranstaltet vom Bundesministerium der Justiz und
den Partnern im „Bündnis für das deutsche Recht“ – ins-
besondere der Bundesnotarkammer, dem Deutschen Anwalt-
verein, der Bundesrechtsanwaltskammer, dem Deutschen
Richterbund und dem Deutschen Notarverein – in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen Stiftung für internationale
rechtliche Zusammenarbeit e. V. (IRZ). Als Teilnehmer wur-
den über 150 Expertinnen und Experten sowohl aus der deut-
schen Politik und Justiz wie aus zahlreichen Partnerstaaten
begrüßt (etwa: Bosnien und Herzegowina, Georgien, Litauen,
Rumänien, Russische Föderation, Ukraine, Aserbaidschan).

Die Konferenz wurde eröffnet durch die Bundesministerin
der Justiz, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Diese betonte,
dass im Rahmen der Analyse der Finanzkrise auch diejenigen
in Haftung genommen werden sollten, die zuvor unkon-
trollierbare Risiken eingegangen seien und Schäden ver-
ursacht hätten. Es sei hier besonders wichtig, dass die beste-
henden Haftungsansprüche in der Praxis auch geltend
gemacht werden. Dies solle durch die geplante Verlängerung
der Verjährung für Ersatzansprüche gegenüber Vorständen
und Aufsichtsräten von Aktiengesellschaften unterstützt wer-
den. Es bestehe insofern eine besondere Verantwortung
gegenüber dem Steuerzahler, der hier als Retter einge-
sprungen sei. Die Ministerin machte jedoch auch deutlich,
dass sich die Finanz- und Wirtschaftskrise nur im interna-
tionalen Dialog bewältigen lasse. Die Frage nach rechts-

politischen Konsequenzen stelle sich nicht nur in Deutsch-
land, Europa und großen Wirtschaftsnationen, sondern
weltweit. Mit dem „Bündnis für das deutsche Recht“ würden
deutsche Regelungsmodelle und Reformüberlegungen bei
den internationalen Partnern bekanntgemacht. Die interna-
tionale Konferenz biete insoweit ein Forum, um über gut
funktionierende deutsche Entwicklungskonzepte zu infor-
mieren und aktuelle Reformüberlegungen vorzustellen.

Im Rahmen des gemeinsamen Abendessens konnten dann
zahlreiche neue Kontakte geknüpft und bereits bestehende
Kontakte ausgebaut werden.

Am 11.3.2010 wurden die Teilnehmer zunächst durch die
Staatssekretärin des Bundesministeriums der Justiz, Dr. Birgit
Grundmann, die noch einmal die Wichtigkeit der Bekämp-
fung der Finanzkrise und des proaktiven Vorgehens im Hin-
blick auf etwaige zukünftige Krisen hinwies, und den Vor-
sitzenden des Kuratoriums der IRZ, Dr. Jörg Freiherr Frank von
Fürstenwerth begrüßt. Von Fürstenwerth wies in seinen kurzen
begrüßenden Worten insbesondere auf den frieden-
stiftenden Charakter vertrauensbildender Maßnahmen –
auch im rechtlichen Bereich – hin.

Das erste Einleitungsreferat wurde dann von Fred B. Irwin,
Präsident der Amerikanischen Handelskammer, zur Entwick-
lung der internationalen Finanzmarktkrise aus trans-
atlantischer Sicht gehalten. Irwin erläuterte anschaulich den
Stand der Forschung bezüglich der Ursachen der Finanzkrise
und wies insbesondere auf den Zusammenbruch des soge-
nannten Repo-Marktes hin. Dieser sei im Rahmen der Finanz-
krise nahezu zum Erliegen gekommen, da zwischen den Ban-
ken kein Vertrauen mehr geherrscht habe. Dies habe dann zu
dem bekannten Teufelskreis geführt. Zwar sei die Finanz- und
Wirtschaftskrise mittlerweile etwas abgeschwächt, man dürfe
jedoch nicht zu einem business as usual übergehen. Ins-
besondere sei es von großer Bedeutung, nicht nur Gesetze
und Verordnungen auf nationaler Ebene zu schaffen, son-
dern international eng zu kooperieren. Hier spiele die strate-
gische Partnerschaft zwischen den USA und Deutschland
bzw. der EU eine besonders große Rolle, da es sich bei den
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internationalen Finanzströmen um ein globales Phänomen
handle. Anhand zahlreicher anschaulicher Zahlen belegte
Irwin noch einmal die besondere Bedeutung des trans-
atlantischen Handels zwischen Deutschland und den USA
und wies darauf hin, dass eine Untersuchung ergeben habe,
dass US-amerikanische Investoren am Standort Deutschland
vor allem den Umstand schätzten, dass aufgrund des hier
herrschenden Rechtsstaats Berechenbarkeit und Rechts-
sicherheit für Investitionen bestehe. Kritik äußerte Irwin dem-
gegenüber an dem deutschen Insolvenzrecht. Dieses müsse –
etwa unter Bezugnahme auf den bekannten Chapter eleven
des amerikanischen Rechts – grundlegend anders „auf-
gehängt“ werden. Insbesondere dürfe die Einleitung eines
Insolvenzverfahrens nicht mehr als „Niederlage“ gelten, son-
dern vielmehr als Chance für einen Neuanfang. Restrukturie-
rungs- und Sanierungsmaßnahmen bedürften mehr Auf-
merksamkeit.

Nach Irwin trug Dr. Christopher Pleister, Mitglied des Leitungs-
ausschusses des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoF-
Fin), zum Maßnahmenbündel der Gesetzgebung zur Krisen-
bewältigung in Deutschland vor. Pleister begann hierbei mit
einer Erläuterung der Entwicklung und der regulatorischen
Schwerpunkte des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes und
der Rolle der SoFFin bei der Bewältigung der Finanzkrise.
Hierbei hob er hervor, dass besonderes Augenmerk darauf zu
richten sei, bei den notwendigen Maßnahmen der SoFFin für
die Rettung/Unterstützung der Banken die Belastung der
Steuerzahler so gering wie möglich zu halten. So seien grund-
sätzlich zunächst die Eigentümer der betroffenen Banken und
hiernach die Sicherungsmittel zu Rate zu ziehen, bevor staat-
liche Mittel verwendet werden dürften. Der zum Teil geäußer-
ten Klage, die Maßnahmen der SoFFin seien für viele Banken
nicht „attraktiv genug“, entgegnete Pleister, dass er diese Aus-
sage eher als Kompliment denn als Kritik sehe, da ein Aktiv-
werden der SoFFin immer nur als „letztes Mittel“ in Betracht
kommen dürfe und sich die betroffenen Unternehmen in die-
sem Fall auch entsprechenden Vorgaben unterwerfen müss-
ten (insbesondere im Bezug auf Boni-Zahlungen und die
Begrenzung der Gehälter der Vorstandsmitglieder). Es gehe
hier nicht um Geschenke für die Unternehmen, sondern um
die sinnvolle Investition von Geldern der Bürger. Zuletzt sei
festzuhalten, dass die Krise nicht unerwartet und für die (glo-
balen) Spieler unverschuldet über den Finanzmarkt gekom-
men sei, sondern dass in den USA wie in Deutschland ein
Verschulden zahlreicher Beteiligter existiere, das es aufzuar-
beiten gelte.

Nach einer kurzen Kaffeepause begann dann das erste Panel
zu dem Thema „Die Bedeutung des Rechts für den Finanz-
markt“. Der Moderator, Dr. Tilman Götte, Präsident der Bun-
desnotarkammer, hob in seinen einleitenden Worten noch
einmal hervor, dass die Krise nicht in einem rechtlichen
Vakuum entstanden sei. Es sei daher von großer Bedeutung,
die richtigen rechtlichen „Pfeiler“ einzuschlagen, um die
Krise bewältigen zu können.

In seinem anschließenden Vortrag wies Andreas Luckow, Lei-
ter Immobilienfinanzierung Ausland, Verband deutscher
Pfandbriefbanken, auf die Bedeutung gesicherter Forderun-
gen für den stabilen Finanzmarkt hin. Insbesondere erläu-
terte er, dass der Pfandbrief durch seine rechtlichen Struktu-
ren (Stichworte: strikte Regelungen für die Deckungswerte,

Deckungsmasse und die Ver-
fahren, Qualitätsanforde-
rungen, vollständige Insol-
venzferne) für eine erheb-
liche Anlagesicherheit –
auch und insbesondere in
Krisenzeiten – gesorgt habe.
Dies habe zudem dazu
geführt, dass sich der deut-
sche Immobilienmarkt
einerseits im Hinblick auf
die Veränderung des Markt-
zinses stabil gehalten habe
und dass andererseits die
Volatilität – etwa im Ver-
gleich zu Frankreich und
Großbritannien – auch in
den turbulenten Zeiten
äußerst gering ausgefallen
sei. Die Hypothekenpfand-
briefe und öffentlichen

Pfandbriefe seien insgesamt nicht in dem Ausmaß von der
Finanzkrise betroffen gewesen wie covered bonds anderer euro-
päischer Länder.

Der Verband Deutscher Pfandbriefbanken habe mit Unter-
stützung namhafter rechtsvergleichend arbeitender Wissen-
schaftler zudem einen Runden Tisch zu Flexibilität, Sicher-
heit und Effizienz der Grundpfandrechte in Europa (mit
dem Schwerpunkt auf Mittel- und Osteuropa) eingerichtet,
in dem anhand ausgewählter Fragen zur Stellung der Grund-
pfandrechte im Verfahren, zu praktischer Verwertung und
Insolvenz eine Standortbestimmung der deutschen Grund-
pfandrechte stattgefunden habe. Seit 2005 wären bereits
sieben Workshops organisiert worden. Die neueste Unter-
suchung habe durchgehend – etwa für die Verwertungs-
sicht, die Verwendbarkeit, Vollstreckung und Insolvenz –
ein sehr gutes Ergebnis für die deutschen Grundpfandrechte
ergeben.

Hiernach erläuterte Dr. Oli-
ver Vossius, Präsident des
Deutschen Notarvereins,
anhand eines alltäglichen
Beispiels die Bedeutung und
Wirkung der vorsorgenden
Rechtspflege, insbesondere
im Immobilienverkehr. Er
wies darauf hin, dass die
vorsorgende Rechtspflege
dazu in der Lage sei, die
Risiken der Beteiligten zu
verringern, Residualrisiken
angemessen zu allokieren
und sowohl die Trans-
aktionskosten der Betei-
ligten als auch die Gemein-

kosten des Systems zu minimieren. Mit anschaulichen
Beispielen aus anderen Ländern erläuterte er überdies die
Vor- und Nachteile von Alternativmodellen. So hätten auch
internationale Untersuchungen ergeben, dass das deutsche
System der vorsorgenden Rechtspflege gerade im Ver-
braucherbereich im Hinblick auf die Transaktionskosten

Andreas Luckow, Verband deut-
scher Pfandbriefbanken, erl�u-
tert die Bedeutung des Pfand-
briefs.

Dr. Oliver Vossius, Pr�sident des
Deutschen Notarvereins, weist
auf die Bedeutung der Vorsor-
genden Rechtspflege hin.
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sehr gut abschneide – bei extrem hohem Schutzniveau für
alle Beteiligten. Es sei daher nicht verwunderlich, dass die
Finanzkrise den deutschen Immobilienmarkt nur verhält-
nismäßig gering belastet habe.

In der anschließenden Diskussion wurde noch einmal von
mehreren Beteiligten die Qualität der vorsorgenden Rechts-
pflege und deren „Exportfähigkeit“ betont.

Das zweite Panel wurde durch den Moderator Prof. Dr. Wolf-
gang Ewer, Präsident des Deutschen Anwaltvereins, mit dem
Leitsatz „Sind deutsche Unternehmen der Krise hilflos aus-
gesetzt oder bietet das moderne Insolvenzrecht Hilfs- und
Gestaltungsmöglichkeiten?“ eröffnet.

Professor Dr. Wolfgang Ewer, Pr�sident des Deutschen Anwalt-
vereins, moderierte das zweite Panel, auf dem Dr. Mathias
Otto, stellvertretender Cheftsyndikus Deutschland, Zentral-
und Osteuropa der Deutschen Bank, und Dr. Michael Jaff�,
Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter, sprachen.

In dem ersten Vortrag dieses Panels nahm Dr. Michael Jaffé,
Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter, den Beitrag des deut-
schen Insolvenzrechts zur Bewältigung der gegenwärtigen
Krise unter die Lupe. Im Jahr 2009 habe es 30.104 Unter-
nehmensinsolvenzen gegeben. Dabei merkte Jaffé an, dass
viele Unternehmen überhaupt nicht sanierungsfähig seien
und zwingend vom Markt genommen werden müssten. Die
Sanierung sei nicht zentraler Sinn des deutschen Insolvenz-
rechts. Während des vorläufigen Insolvenzverfahrens sei
eine übergangsweise Betriebsfortführung generell möglich.
Als wichtiger Aspekt des vorläufigen Insolvenzverfahrens
müsse die Frage gestellt werden, ob das Unternehmen noch
lebensfähig sei. Ein Problem bei der Frage nach der Über-
lebensfähigkeit eines Unternehmens sei vor allem die
Abwerbung guter Arbeitskräfte durch andere Unternehmen.
In der Insolvenz sei die Zerfallszeit eines Unternehmens
relativ kurz.

Als mögliche Reformansätze
des deutschen Insolvenz-
rechts nannte Jaffé die Rege-
lung von Konzerninsol-
venzen. Hier fehlten bislang
jegliche Regelungen im
Gesetz. Jaffé kritisierte vor
allem, dass im Konzern ver-
schiedene Insolvenzgerichte
– je nach Standort des
Unternehmens – zuständig
seien. Die Vorgehensweise
und Abwicklung sei von
Gericht zu Gericht sehr
unterschiedlich. In den Ver-

einigten Staaten von Amerika gebe es z. B. lediglich 94 Insol-
venzgerichte, in der Bundesrepublik Deutschland seien dies
immerhin 182 an der Zahl. Er redete sich stark für die Schaf-

fung einer zentralen Zuständigkeit eines Insolvenzgerichts
und die Übertragung des gesamten Konzerninsolvenz-
verfahrens auf lediglich einen Insolvenzverwalter.

Das Insolvenzplanverfahren, welches die Sanierung des
Unternehmens zum Ziel habe, sei nur als Konsensverfahren
möglich, was sich in der Praxis als äußerst kompliziert dar-
stelle. Jaffé kritisierte hier vor allem auch die Rechtsmittel-
lastigkeit eines solchen Planverfahrens.

Zudem strich Jaffé heraus, dass eine Einflussstärkung der
Gläubiger durch eine konkrete Anhörung auf die Auswahl
des Insolvenzverwalters durch das Insolvenzgericht wün-
schenswert sei. Es dürfe jedoch nicht dazu führen, dass ein-
zelne Großgläubiger den Verwalter auswählten; dennoch
müssten die Gläubiger von Anfang an wissen, „mit wem sie
auf den Weg gehen“.

Im zweiten Referat dieses Panels nahm Dr. Mathias Otto, Stell-
vertretender Chefsyndikus Deutschland, Zentral- und Ost-
europa der Deutschen Bank, einführend Stellung zu dem
immer wieder gehörten Vorwurf, dass das deutsche Kapital-
marktrecht rückständig gegenüber anderen Rechtsordnungen
sei. Dem entgegnete Otto, dass das amerikanische Recht, wel-
ches auf diesem Sektor immer weltweit als führend eingestuft
wird, an der jetzigen Finanzkrise auch nichts geändert hätte.
Zudem führte Otto an, dass das deutsche Kapitalmarktrecht
stark durch EU-Richtlinien geprägt sei.

Otto strich die Vorteile des deutschen Kapitalmarktrechts
heraus. So habe man mit Einführung des Bilanzdienst-
leistungszentrums Transparenz auf dem Kapitalmarkt
geschaffen. Ebenfalls sei durch die AGB-Kontrolle bei Anlei-
hen, die „short form conditions“ als Anleihebedingungen,
das Schuldverschreibungsgesetz, § 5 Wertpapiergesetz, § 44
Börsengesetz dem Transparenzgebot durchaus Genüge
getan.

Als Fazit der beiden Vorträge lässt sich zusammenfassen,
dass sowohl das Insolvenzrecht als auch das Kapitalmarkt-
recht ihren Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten könn-
ten und dies auch durchaus tun.

Zu Beginn des dritten Panels stellte Dr. Axel Filges, Präsident
der Bundesrechtsanwaltskammer, als Moderator die Aussage
in den Raum, dass eine Deregulierung wichtig, soweit not-
wendig, sei.

Brigitte Kamphausen, Vorsitzende Richterin am Landgericht
und Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Richter-
bundes, führte in ihrem Vortrag aus, wie wichtig für die
Krise und den Finanzmarkt eine konsequente, klare, trans-
parente Rechtsprechung sei. Sie habe in ihrer persönlichen
Gerichtspraxis überwiegend mit drei Bereichen zu tun: Kla-
gen im Zusammenhang mit Anlageberatung, Insolvenzan-
fechtungen und Managerhaftung.

Dabei lasse sich beim Punkt „Anlageberatung“ die Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs wie folgt darstellen:
1. Die Beratung muss am konkreten Einzelfall des jeweiligen
Anlegers orientiert werden. Es muss durch den Berater
herausgearbeitet werden, was für ein Anlageziel vom Anle-
ger verfolgt werde und wie hoch seine Risikobereitschaft ist.
2. Die Darstellung des Produkts muss ehrlich sein. 3. Die
Risiken müssen dem Anleger offengelegt werden.

Dr. Michael Jaff� nahm das
Insolvenzrecht unter die Lupe.
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Im zweiten Referat dieses letzten Panels führte Dr. Hans-
Jürgen Hellwig, Rechtsanwalt und Vizepräsident des Deut-
schen Anwaltvereins, aus, dass eine europaweite Regelung
auf dem Gebiet des Haftungssystems bei für das Unterneh-
men handelnden Personen nicht möglich sei, da zuerst eine
Vollharmonisierung des Unternehmensrechts auf EU-Ebene
notwendig sei, was schlicht nicht erreichbar sei. Er erläuterte
weiter, dass sich das Fehlen von Haftungsregelungen (wie
z. B. §§ 93 und 116 AktG) bei Landesbanken besonders ekla-
tant ausgewirkt habe.

Im Anschluss an die Vortr�ge wurde intensiv diskutiert.

Am deutschen Haftungssystem kritisierte Hellwig ins-
besondere die Überkreuzzuständigkeit bei der Geltendma-
chung von Schadensersatzansprüchen von Aufsichtsrat und
Vorstand einer Aktiengesellschaft. Dadurch dass der Auf-
sichtsrat für die Klagen auf Schadensersatz gegen den Vor-
stand und umgekehrt zuständig sei, bildeten diese beiden Per-
sonengruppen eine „Haftungsvermeidungsgemeinschaft“.
Auch biete § 147 AktG, nach dem die Hauptversammlung
über die Klage auf Schadensersatz beschließen könne, keinen
hinreichenden Schutz, da ein solcher Beschluss in der Praxis
schlichtweg nicht zustande komme. Auch die in § 148 AktG
normierte actio pro socio gehe in der Praxis ins Leere. Hellwig
sprach sich für eine gesetzliche Regelung aus, nach der eine
Aufsichtsbehörde damit betraut werden könnte, etwaige
Schadensersatzansprüche gegen die jeweiligen Verantwort-
lichen zu prüfen.

In ihrer Abschlussansprache dankte Grundmann für die fun-
dierten Ausführungen der Experten und klassifizierte die
Wirtschaftskonferenz als großen Erfolg.

Notarassessor Dr. Jan Eickelberg, LL. M. (Cambr.), Berlin
Notarvertreter Christian Rupp, Berlin

Verdeckte Sacheinlage nach der Reform

Johannes Benz, Verdeckte Sacheinlage und
Einlagenr�ckzahlung im reformierten GmbH-
Recht (MoMiG), 2010, 438 Seiten, E 79,00,
ISBN: 978-3-406-59654-4, Verlag C.H. Beck

Ziel des in der DNotI-Schriftenreihe erschienenen Werks ist
es, die neuen Vorschriften zur verdeckten Sacheinlage und
Einlagenrückzahlung (§ 19 Abs. 4 und Abs. 5 GmbHG) kri-
tisch zu untersuchen, ihre Funktionsweise zu erläutern und
über Schwierigkeiten bei ihrer praktischen Anwendung hin-
wegzuhelfen. Das Werk vermag insoweit eine durch das
MoMiG entstandene Lücke in der Bibliothek des Notars zu
schließen, da ältere Veröffentlichungen zu diesem Thema
nach der Reform weitgehend überholt sind. Dieser Lücken-
schluss ist auch notwendig, insbesondere die verdeckte
Sacheinlage ist nach wie vor ein Thema von höchster Wich-
tigkeit.

Der Autor überzeugt vor allem dadurch, dass er auf Fun-
damentalkritik und Vorschläge zur „Reform der Reform“
verzichtet und stattdessen versucht, pragmatische Lösungen
möglichst eng am neuen Gesetzeswortlaut und in Überein-
stimmung mit der Regelungsabsicht des Gesetzgebers zu
entwickeln. Dabei ist ein hochaktuelles Werk mit beein-
druckender Tiefe entstanden, in dem bereits neu erschie-
nene Literatur zum Thema, erste Gerichtsentscheidungen

und die neuesten GmbH-Kommentare berücksichtigt sind.
Die mit dem ARUG erfolgte Übertragung der Neuregelung
der verdeckten Sacheinlage auf das Aktienrecht ist ebenfalls
bereits eingearbeitet.

Benz, inzwischen Notar in Kehlheim, hat das Buch während
seiner Zeit als Assessor am Deutschen Notarinstitut in Würz-
burg geschrieben. Es ist keine typische Dissertation, sondern
aus der Praxis und für die Praxis entwickelt worden. Bei-
spielhaft kann insoweit die Erörterung der Übergangs-
regelungen in § 3 Abs. 4 EGGmbHG für die verdeckte Sach-
einlage erwähnt werden. Während in weiten Teilen des
Schrifttums eine aufgeregte Diskussion über deren Aus-
wirkungen geführt und nach der Vereinbarkeit mit der Ver-
fassung geforscht wird, kommt Benz treffend zu der Erkennt-
nis, dass die Übergangsvorschriften in den meisten Altfällen
überhaupt keine Anwendung finden werden. Ebenso praxis-
bezogen arbeitet sich der Autor an die Frage heran, wie weit
die neuartige Verpflichtung zur Offenlegung der Ein-
lagenrückgewähr in § 19 Abs. 5 Satz 2 GmbHG reicht. Dies
wird in der letzten Zeit immer häufiger relevant, wenn neu zu
gründende Gesellschaften an einem konzerninternen Cash-
pool teilnehmen sollen. Diese Vereinbarungen enthalten
dann oft Klauseln, die nicht öffentlich, insbesondere nicht
für Konkurrenten einsehbar sein sollen. Richtigerweise
kommt Benz daher zu dem Ergebnis, dass sich das Registerge-
richt auf die Geschäftsführerversicherung verlassen muss und
nicht verlangen kann, dass ihm die der Einlagenrückzahlung
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